
 
Berichtsantrag  
der Abg. Faeser, Habermann, Hofmann, Waschke und 
Weiß (SPD) und Fraktion 
betreffend Umsetzung der elektronischen Fußfessel 
 
 
 
In Hessen wurde im Jahr 2000 die Anwendung der elektronischen Fußfessel 
eingeführt. Dabei gibt es zwei Anwendungsbereiche, deren inhaltliche Aus-
gestaltung sich an dem Grund für die Nutzung der elektronischen Fußfessel 
ausrichtet. Dies ist einmal die Vermeidung von Untersuchungshaft bei dem 
eigentlich bestehenden Haftgrund der Fluchtgefahr und zum anderen die 
elektronische Überwachung als Bewährungsweisung. 
 
Darüber hinaus sieht § 16 Abs. 3 Hess. Jugendstrafvollzugsgesetz die An-
wendung der elektronischen Fußfessel auch für den Jugendstrafvollzug vor. 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Rechts- und Integrationsausschuss 
sowie im Unterausschuss Justizvollzug über folgenden Gegenstand zu be-
richten: 
 
1. Wie viele Überwachungsgeräte kommen bzw. kamen in den einzelnen 

Landgerichtsbezirken seit Einführung der elektronischen Fußfessel 
jeweils in den Jahren 2006, 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009 
zum Einsatz? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren und den einzelnen Landge-
richtsbezirken - 

 
2. Wie viele Personen wurden jeweils in den Jahren 2006, 2007, 2008 

und im ersten Halbjahr 2009 in den einzelnen Landgerichtsbezirken 
im Rahmen der Untersuchungshaftvermeidung mittels einer elektroni-
schen Fußfessel durchgehend bis zur Hauptverhandlung überwacht? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren und den einzelnen Landge-
richtsbezirken - 

 
3. Bei wie vielen Fällen wurde jeweils in den Jahren 2006, 2007, 2008 

und im ersten Halbjahr 2009 in den einzelnen Landgerichtsbezirken 
die elektronische Überwachung abgebrochen, sodass die betroffenen 
Personen bis zur Hauptverhandlung die Untersuchungshaft antreten 
mussten? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren und den einzelnen Landge-
richtsbezirken - 

 
4. Wie viele Personen wurden jeweils in den Jahren 2006, 2007, 2008 

und im ersten Halbjahr 2009 in den einzelnen Landgerichtsbezirken 
im Rahmen der elektronischen Überwachung als Bewährungsweisung 
betreut? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren und den einzelnen Landge-
richtsbezirken - 
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5. Bei wie vielen Fällen der elektronischen Überwachung als Bewäh-
rungsweisung wurden jeweils in den Jahren 2006, 2007, 2008 und im 
ersten Halbjahr 2009 in den einzelnen Landgerichtsbezirken die Kon-
trolle mittels Fußfessel abgebrochen, sodass die betroffenen Personen 
wieder in Haft genommen wurden? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren und den einzelnen Landge-
richtsbezirken - 

 
6. Wie hoch waren die Fixkosten der elektronischen Überwachung in 

den einzelnen Landgerichtsbezirken jeweils in den Jahren 2006, 
2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009 und wie setzen sich diese 
jeweils zusammen? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren und den einzelnen Landge-
richtsbezirken - 

 
7. Wie hoch waren die zu den vorgenannten Kosten hinzukommenden 

Einzelkosten pro Person in den einzelnen Landgerichtsbezirken und 
Jahren? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren und den einzelnen Landge-
richtsbezirken - 

 a) Wie setzen sich diese Kosten jeweils zusammen? 
 b) In welchem Umfang unterscheidet sich der Kostenaufwand pro 

Proband im Vergleich der Überwachungstatbestände? 
 c) Wie begründet sich der zu Buchstabe b dargestellte Kostenunter-

schied? 
 
8. Wie viele der elektronischen Fußfesseln kamen 2007, 2008 und im 

ersten Halbjahr 2009 im Rahmen des Jugendstrafvollzugs zum Ein-
satz?  

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren - 
 
9. Wie viele Probanden aus dem Jugendstrafvollzug haben in den Jahren 

2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009 aufgrund des Regelung des 
§ 16 Abs. 3 Jugendstrafvollzugsgesetz eine Fußfessel getragen? 

 a) Wie lange wurde die elektronische Fußfessel jeweils eingesetzt? 
 b) In wie vielen Fällen war der Einsatz der elektronischen Fußfessel 

in den Jahren 2007, 2008 und dem ersten Halbjahr 2009 erfolg-
reich? 

 c) In wie vielen Fällen war der Einsatz der elektronischen Fußfessel 
in den Jahren 2007, 2008 und dem ersten Halbjahr 2009 nicht er-
folgreich? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren - 
 
10. Welche Schwerpunkte bestehen in der pädagogischen Betreuung von 

Personen im Jugendstrafvollzug und mit welchem Personaleinsatz 
wurden diese jeweils in den Jahren 2007, 2008 und dem ersten Halb-
jahr 2009 umgesetzt? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren - 
 
11. Welche Kosten entstanden in den Jahren 2006, 2007 und im ersten 

Halbjahr 2009 bei der Anwendung der elektronischen Fußfessel im 
Jugendstrafvollzug? 

 a) insgesamt? 
 b) pro Poband? 
 
12. Wie hoch waren die durchschnittlichen Haftplatzkosten in den Jahren 

2006, 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009 jeweils im Erwachse-
nen- und Jugendstrafvollzug und wie setzen sich diese jeweils zu-
sammen? 

 - Darstellung bitte gesondert nach Jahren - 
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13. Wie beurteilt der hessische Landesrechnungshof die Effektivität und 
Wirtschaftlichkeit des Einsatzes der elektronischen Fußfessel in den 
einzelnen Jahren 2006, 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009? 

 a) Welche Einzelkosten wurden bei dieser Bewertung herangezogen? 
 b) Hat der hessische Landesrechnungshof auch eine Vergleichsbe-

trachtung zwischen der Zielrichtung der Untersuchungshaftver-
meidung und der Überwachung der Bewährungsweisung sowie 
der Anwendung im Jugendstrafvollzug durchgeführt?  

  Wenn ja, zu welchem Ergebnis ist der hessische Landesrech-
nungshof gekommen? 

 c) Hat der hessische Landesrechnungshof Anregungen zur Steige-
rung der Effektivität und/oder Wirtschaftlichkeit getätigt?  

  Wenn ja, welche sind dies?   
 
14. Wie beurteilt die Landesregierung die zu Frage 13 dargestellten Er-

gebnisse des hessischen Landesrechnungshofes? 
 a) Welche Parameter legt die Landesregierung an, um die Kosten für 

die Überwachung mittels elektronischer Fußfessel pro Tag und 
Person zu ermitteln? 

 b) Welche Parameter legt der hessische Landesrechnungshof an, um 
die Kosten für die Überwachung mittels elektronischer Fußfessel 
pro Tag und Person zu ermitteln? 

 
15. Beabsichtigt die Landesregierung, den Einsatz der elektronischen 

Fußfessel auch auf weitere Anwendungsbereiche auszuweiten?  
 Wenn ja, welche sind dies? 
 
Wiesbaden, 7. September 2009  

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 

Faeser 
Habermann 
Hofmann 
Waschke 
Weiß 


